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RECHTLICHER RAHMEN

EINGRIFFSREGELUNG
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Gem. §§ 13 ff BNatSchG und §§ 1a & 35 BauGB 

• unvermeidbare erhebliche Beeinträchtigung der Natur und Landschaft müssen kompensiert werden

• Schutz der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 

Prüfaufträge gem. § 15 Abs. 3 BNatSchG

• auf agrarstrukturelle Belange ist Rücksicht zu nehmen 

• Prüfen, ob Ausgleich und Ersatz u.a. auch durch Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen erbracht 

werden kann

Umsetzung gem. länderspezifischen Gesetzen und Verordnungen



BKompV seit 2020 für Vorhaben des Bundes 

• Länderübergreifende Regelung

• Differenzierung zwischen 

biotopwertbezogener und 

funktionsspezifischer Kompensation

• Anlage 2 BKompV: Liste der Biotoptypen

• Anlage 6 BKompV: Bewirtschaftungs- oder 

Pflegemaßnahmen
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BUNDESKOMPENSATIONSVERORDNUNG (BKompV)
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Zur Energieholzgewinnung          Zur Frucht- oder Stammholzgewinnung

➢ Positive Effekte auf fast alle Naturgüter bereits bekannt

➢ Bisher nur in Thüringen Agroforstsysteme als mögliche Kompensationsmaßnahme gelistet

ALLEY-CROPPING-SYSTEME

| Sarah Marie Namockel
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• Voraussetzung: Aufnahme in die Biotoptypenliste Anlage 2 BKompV

• Methode nach Handreichung zur BKompV (BfN, 2021)

• Bewertung nach 3 Zieldimensionen (BfN, 2021 & Mengel et al., 2018):

• Sicherung von Vielfalt und des natürlichen und kulturellen Erbes (ZD1), 

• Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes (ZD2)

• Erholungswert der Natur und Landschaft durch Wahrnehmen und Erleben (ZD3) 

BIOTOPTYP „AGROFORST“
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BIOTOPTYP „AGROFORST“
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BIOTOPTYP „AGROFORST“
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BIOTOPTYP

„AGROFORST“

| Sarah Marie Namockel

• Codierung

• Bewertung differenziert für:

• Agroforst-Zielsysteme

• Typen unterschiedlicher Altersausprägung 

• Orientierung an Referenzsystemen
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= produktionsintegrierte Kompensation (PIK)

• Landwirtschaftliche (oder 

forstwirtschaftliche) Fläche dient weiterhin 

als Produktionsstandort und verbleibt 

vollständig in der Bewirtschaftung

• Angepasste Bewirtschaftungs- oder 

Pflegeart

• Mögliche gelistete Maßnahmen sind 

Ackerbrachen oder mehrjährige 

Blühstreifen

BEWIRTSCHAFTUNGS- oder PFLEGEMAßNAHME

ANLAGE 6 BKompV

| Sarah Marie Namockel



Maßnahme auf Acker

Maßnahmentyp: Agroforstsysteme

Silvoarable Allee-Anbausysteme: 41.09a.01, 41.09a.02

Mindestanforderungen (BkompV Anlage 6 Abschnitt A, Spalte 2):

− Keine Düngung 

− Nur mechanischer Pflanzenschutz während der Etablierung

− Keine Bewässerung nach der Etablierung

− Mindestdauer 25 Jahre

− Festlegung der Zeiträume für die Ernte bei Energieholzstreifen

Weitergehende Anforderungen, die im Einzelfall festgesetzt werden können (BkompV Anlage 6 Abschnitt A, 

Spalte 3):

− Art des silvoarablen Allee-Anbausystems (hinsichtlich des Landschaftsbildes)

− Abstände der Gehölzreihen auf stark erosionsgefährdeten Flächen (Erosionsschutz nimmt mit 

zunehmendem Abstand zwischen den Gehölzreihen ab: 24m>48m>96m)

− Anordnung der Gehölzreihen quer zur Hauptwindrichtung auf stark winderosionsgefährdeten 

Flächen/Entlang der Höhenlinien auf stark wassererosionsgefährdeten Flächen

− Autochthone Artenwahl oder Diversität (insbesondere bezüglich Energieholzstreifen; mind. 2 Arten) 

innerhalb der Gehölzstreifen

− Kein Pflanzenschutz 

− Ernte von Energieholzstreifen in Rotation (ein Teil der Reihe bleibt stehen)
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Eignung als Ausgleich oder Ersatz für folgende Funktionen (BkompV Anlage 6 Abschnitt A, 

Spalten 4-14):

geeignet

Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten (X)

Vielfalt von Biotoptypen (X)

Vielfalt von Bodentypen und Bodenformen (X)

Natürliche Bodenfunktionen X

Oberflächengewässer X

Grundwasser (X)

Hochwasserschutz- und Retentionsfunktion X

Klimatische und lufthygienische Ausgleichsfunktionen X

Klimaschutzfunktion durch Treibhausgasspeicher/-senke X

Vielfalt von Landschaften als natürliches und kulturelles Erbe -

Funktionen im Bereich Erleben und Wahrnehmen von Landschaft (X)

BEWIRTSCHAFTUNGS- oder PFLEGEMAßNAHME

ANLAGE 6 BKompV

| Sarah Marie Namockel



• Aufgrund der verbal-argumentativen Ermittlung und der Verwendung eines beliebigen, anerkannten 

Bewertungsverfahrens kann es zu ungleicher Bewertung eines Vorhabens kommen.

• Dem gegenüber steht der Gleichbehandlungsgrundsatz

Entwickelte Methode:

• Quantifiziertes Verfahren mit der Möglichkeit zur Berücksichtigung von einzelfallbezogenen Faktoren

• Auf- und Abwertung einzelner Komponenten

• Quantifizierung des Funktionswertes der Pflege- oder Bewirtschaftungsmaßnahmen „Agroforstsysteme“

• Maßnahmenzusammenstellung
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HALBFORMALISIERTE FUNKTIONSSPEZIFISCHE 

KOMPENSATION

| Sarah Marie Namockel
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Maßnahme Funktionswert/

m2

Bemerkungen

Entsiegelung oder 

Teilentsiegelung

15 Siehe Anlage 6 Abschnitt B BKompV,

maximale Kompensationspunkte als Anreiz zur 

Entsiegelung

Entfernen von 

Überschüttungen

3-12 Entspricht der Rekultivierung von Flächen. Die 

anrechenbaren Kompensationspunkte richten sich 

nach der vorherigen Bedeutung der natürlichen 

Bodenfunktionen. Es wird angenommen, dass sich in 

Folge der Entfernung von Überschüttungen die 

Bodenfunktionen um mind. eine Wertstufe (pro m2) 

jedoch max. um 4 Stufen erhöhen.

Nicht anrechenbar, wenn im Rahmen der 

Genehmigung Entfernung der Überschüttung 

verpflichtend festgeschrieben ist.

Maßnahme Funktionswert/

m2

Bemerkungen

Herstellen oder 

Verbessern eines 

durchwurzelbaren 

Bodenraums

3-7 Bei Überdeckung baulicher Anlagen je nach 

Mächtigkeit und Beschaffenheit der Überdeckung, 

einschließlich der Begrünung von Tiefgaragen unter 

Verwendung von Bodenmaterial.

Bei Oberbodenauftrag: Mächtigkeit der 

Auftragsschicht in der Regel 20 cm; nur bei Böden, 

die derzeit eine sehr geringe - mittlere 

Funktionserfüllung besitzen (Bewertungsklassen 4, 

5 und 6). Maximaler Zugewinn um mehr als 2 

Wertstufen/m2 auf degradierten Böden oder auf 

baulichen Anlagen (je nach Überdeckung und 

Vegetationsschicht) möglich.

MAßNAHMENZUSAMMENSTELLUNG

| Sarah Marie Namockel
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Maßnahme Funktionswert/

m2

Bemerkungen

Nutzungsextensivierung 3 Beispielsweise Reduktion der Mähdurchgänge 

oder der Düngung (bis Verzicht). 

Nutzungsextensivierung impliziert intakte Nähr- 

und Wasserkreisläufe. Es wird eine Aufwertung 

um eine Wertstufe angenommen. Auf 

Standorten der Bewertungsklasse 3, 4, 5 oder 

6 der Bodenfunktion möglich.

Bewirtschaftungs- oder 

Pflegemaßnahme 

(bspw. Agroforstsysteme)

3-4 Siehe Anlage 6 Abschnitt A 

Die Wirkung entspricht teils der einer 

biologischen Tiefenlockerung oder 

Nutzungsextensivierung. Aufwertung um einen 

Kompensationspunkt aufgrund 

systemspezifischer Charakteristika (s. Beispiel).

Maßnahme Funktionswert/

m2

Bemerkungen

Mechanisches und 

biologisches 

Tiefenlockern, ggf. mit 

Untergrundmelioration

3-4 bei Verdichtungen auf ehemaligen Lagerplätzen 

und ehemals genutzten Wegen etc.; nicht auf 

landwirtschaftlich genutzten Flächen

Wiedervernässung von 

hydromorphen Böden, 

Mooren

3-6 Es wird eine Grundfunktionalität der Böden 

angenommen. Daher ergibt sich eine maximale 

Verbesserung um 2 Wertstufen/m2. Nur auf 

Böden der Bewertungsklasse hoch (4), sehr hoch 

(5), beziehungsweise Mooren oder Auen.

MAßNAHMENZUSAMMENSTELLUNG

| Sarah Marie Namockel
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Bedeutung vE – Bedeutung nE = Funktionsverlust

4 – 1 = 3 (Funktionsverlust)

Funktionsverlust x Funktionsfaktor 

= Funktionswert(Eingriff)

3 x 3 = 9 (Funktionswert/m2)

Funktionswert (Eingriff) x (Eingriffsfläche x Abflussbeiwert) 

= Funktionspunkte

9 x (1500 x 1 + 500 x 0,3) = 14.850 Funktionspunkte

| Sarah Marie Namockel

Funktionswert(Komp) x anrechenbare 

Kompensationsfläche = Kompensationspunkte

Dabei gilt: Funktionspunkte = Kompensationspunkte

Kompensationspunkte / Funktionswert(Komp) 

= Flächenbedarf (anrechenbare Fläche)

14.850 / 4 = 3713 (Flächenbedarf)

3713 / (8 x 100) = 4,6 (Anzahl Gehölzreihen, um den 

Flächenbedarf zu decken)

ERMITTLUNG

KOMPENSATIONSBEDARF KOMPENSATIONSUMFANG
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EINORDNUNG

| Sarah Marie Namockel

• Festlegen der Guten fachlichen Praxis für Agroforstsysteme erforderlich

• Für alle Agroforsttypen realisierbar

• In Klimaaktionsprogramm bereits als eine der wirksamsten Maßnahmen der Landwirtschaft gelistet

• EU-Bodenüberwachungsrichtlinie (2025) bietet zusätzlich Potenzial

• Grundsätze zur Minderung des Flächenverbrauchs

• Festlegen nachhaltiger Bewirtschaftungsformen



DISKUSSION
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